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Gesetzesänderung betreffend Bürgerrecht der Kinder
eines schweizerischen Elternteils

In Kraft seit dem l.Juli 1985

Aus dem Bundesgesetz über Erwerb und Verlust des
Schweizer Bürgerrechts.
Artikel 57 Absatz 8 Buchstabe a lautet: Das nach dem
31.Dezember 1952 geborene Kind eines ausländischen
Vaters und einer schweizerischen Mutter kann innert
dreier Jahre nach dem Inkrafttreten, d.h. bis 3o.Juni
1988, des Bundesgesetzes vom 14-.12.84- über die Aender-
ung des Bundesgesetzes über Erwerb und Verlust des
Schweizer Bürgerrechts bei der zuständigen Behörde
des Heimatkantons der Mutter die Anerkennung als
Schweizer Bürger beantragen, sofern die Mutter das
Schweizer Bürgerrecht durch Abstammung, Adoption
oder Einbürgerung erworben hat.

Formulare können mit nachstehendem Talon bezogen
werden über den Schweizer-Verein im Fürstentum
Liechtenstein, Postfach 654-» 94-9o Vaduz.

bitte hier ausschneiden:

Ich bestelle Formulare
"Gesuch um Anerkennung als Schweizer Bürger
gem.Art.57"

Genaue Adresse:

Datum:
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